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Regeste

Art. 8 Abs. 1 IVG; Art. 17 Abs. 1, Art. 44 ATSG; Wiederanmeldung; frühere Ablehnung
des Anspruches samt Beweiskraft erstes Gutachten für überwiegend wahrscheinliche
Arbeitsfähigkeit von 80% in adaptierten Tätigkeiten ab 1. Dezember 2016 bis 18. April
2019 gerichtlich bestätigt, wobei für eine gewisse Zeitspanne in der Vergangenheit zu
weiteren Abklärungen zurückgewiesen wurde und schliesslich ein befristeter Anspruch auf
eine ganze Rente bestanden hatte; Beweiskraft neues Gutachten nicht gegeben;
Rückweisung zu weiteren Abklärungen; Eingrenzung Fragestellung (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 5. Februar 2026, IV 2025/18).

Erwägungen

E. 1
Dezember 2022, bestehen.

E. 1.1
Nach Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20)
haben Versicherte Anspruch auf eine Rente, wenn sie ihre Erwerbsfähigkeit oder die
Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare
Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können (lit. a),
während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 %
arbeitsunfähig gewesen sind (lit. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 %
invalid sind (lit. c).

E. 1.2
Das hiesige Versicherungsgericht führte in seinem Entscheid vom 19. März 2021 (IV
2019/138) aus, gestützt auf das BEGAZ-Gutachten vom 19. Dezember 2018 sei mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer ab 1.
Dezember 2016 über eine 80%ige Arbeitsfähigkeit für leidensangepasste Tätigkeiten
verfüge. Für die Zeit vor dem 1. Dezember 2016 enthalte das BEGAZ-Gutachten keine
Arbeitsfähigkeitsschätzung (E. 2.5, IV-act. 163-11 f.). In der Folge sprach die IV-Stelle
dem Beschwerdeführer mit inzwischen in Rechtskraft erwachsener Verfügung vom 23.
Februar 2022 (IV-act. 194) eine ab 1. April 2012 bis zum 28. Februar 2017 befristete ganze
Rente zu. Ein erneuter Anspruch kann somit in Anwendung von Art. 29 IVG frühestens
nach IV 2025/18 8/19

Ablauf der Karenzfrist von sechs Monaten nach der Wiederanmeldung vom 1. Juni 2022,
mithin ab

E. 1.3



Am 1. Januar 2022 sind im Zuge der Weiterentwicklung der IV revidierte Bestimmungen
im IVG sowie im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG; SR 830.1) samt entsprechendem Verordnungsrecht in Kraft getreten
(Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017
2535). Mangels anwendbarer Übergangsbestimmung (solche bestehen lediglich für
laufende Rentenansprüche) sind gemäss dem Hauptsatz des intertemporalen Rechts
diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder
zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (BGE 148 V 162 E. 3.2.1; BGE 148
V 70 E. 5.3.2; BGE 146 V 364 E. 7.1). Folglich ist der streitige Anspruch nach dem am 1.
Januar 2022 in Kraft getretenen Recht zu beurteilen.

E. 2.1
Beim vorliegend zu beurteilenden Gesuch vom 1. Juni 2022 (IV-act. 211) handelt es sich
um eine sogenannte Wiederanmeldung. Der RAD führte in der Stellungnahme vom 15.
September 2022 aus, gemäss der behandelnden Psychiaterin sei das depressive Syndrom
aktuell in eine schwere, stark chronifizierte Episode übergegangen und empfahl eine
psychiatrisch-orthopädische Begutachtung (IV- act. 239). Auf Vorbringen des
Beschwerdeführers wurde diese um das Fachgebiet der Dermatologie ergänzt
(Stellungnahme RAD vom 20. Dezember 2022, IV-act. 264). Die Beschwerdegegnerin ist
somit auf das neue Leistungsgesuch eingetreten (für die entsprechenden Voraussetzungen
vgl. Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV; SR
831.201]) und hat nach Einholung eines polydisziplinären Gutachtens materiell über den
Rentenanspruch des Beschwerdeführers entschieden.

E. 2.2
Anlass zur Revision einer Invalidenrente im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG gibt jede
wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den
Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 141 V 9 E. 2.3). Der
Rentenanspruch ist dabei in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht umfassend zu prüfen,
wobei keine Bindung an frühere Beurteilungen besteht (Urteil des Bundesgerichts vom 15.
September 2025, 9C_668/2024 E. 2.3).

E. 2.3.1
Zeitlicher Ausgangspunkt für die Beurteilung einer anspruchserheblichen Änderung des
Invaliditätsgrades ist die letzte rechtskräftige Verfügung, welche auf einer materiellen
Prüfung des Rentenanspruchs beruht (BGE 134 V 131 E. 3). IV 2025/18 9/19

E. 2.3.2
Einordnend ist festzuhalten, dass das Gericht mit Urteil vom 19. März 2021 für den
Zeitpunkt ab 1. Dezember 2016 eine Arbeitsfähigkeit für adaptierte Tätigkeiten von 80 %
als überwiegend wahrscheinlich vorhanden bestätigt hat und auch nicht davon ausging, dass
sich daran zumindest bis zum Verfügungszeitpunkt der damals angefochtenen Verfügung
am 18. April 2019 etwas geändert hat. Für die Zeit vor dem 1. Dezember 2016 hielt das
Gericht den Sachverhalt noch für ergänzungsbedürftig, worauf die Beschwerdegegnerin
ohne weitere ausführlichere Abklärungen eine vollständige Arbeitsunfähigkeit für sämtliche
Tätigkeiten anerkannt und vom 1. April 2012 bis 28. Februar 2017 eine befristete ganze
Rente zugesprochen hat. Der Verfügungszeitpunkt vom 23. Februar 2022 für die Zusprache
der ganzen Rente ergibt sich rein aus der Abfolge nach der Umsetzung des Gerichtsurteils.
Für den Vergleich des medizinisch zugrundeliegenden Sachverhaltes ist dieser deshalb



nicht massgebend.

E. 2.3.3
Vielmehr bildet die Verfügung vom 18. April 2019 revisionsrechtliche Referenz. Für die
Abbildung der Veränderungen sind in medizinischer Hinsicht folgende Eckpunkte in den
medizinischen Akten vorhanden: Das BEGAZ-Gutachten von 2018, die nachfolgend
eingereichten und einverlangten Berichte verschiedener behandelnder Ärzte, das
estimed-Gutachten von 2023 sowie anschliessend wiederum diverse Berichte behandelnder
Ärzte. Darauf gestützt lässt sich die Entwicklung des Gesundheitszustandes bzw. die
invalidenversicherungsrechtlich bedeutsame Entwicklung der Arbeitsfähigkeit in
angestammten Tätigkeiten abbilden. Aufgrund des sich aus der Wiederanmeldung
zusammen mit der Karenzfrist ergebenden frühestmöglichen allfälligen Rentenbeginns am
1. Dezember 2022 ist insbesondere der medizinische Sachverhalt ab diesem Zeitpunkt
massgebend.

E. 3.1
Art. 8 Abs. 1 ATSG umschreibt Invalidität als voraussichtlich bleibende oder längere Zeit
dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Erwerbsunfähigkeit ist der durch die
gesundheitliche Beeinträchtigung verursachte und nach zumutbarer Behandlung und
Eingliederung verbleibende Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht
kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des
Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt nur vor, wenn sie aus
objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).

E. 3.2
Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach
Art. 16 ATSG (Art. 28a Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Höhe des Rentenanspruchs wird in
prozentualen Anteilen an einer ganzen Rente festgelegt (Art. 28b Abs. 1 IVG). Bei einem
Invaliditätsgrad von 50 bis 69 Prozent entspricht der prozentuale Anteil dem
Invaliditätsgrad (Art. 28b Abs. 2 IVG). Bei einem Invaliditätsgrad IV 2025/18 10/19

ab 70 Prozent besteht Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28b Abs. 3 IVG). Bei einem
Invaliditätsgrad unter 50 Prozent gelten die in Art. 28b Abs. 4 IVG aufgelisteten
prozentualen Anteile.

E. 3.3
Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, sind die Verwaltung und im Beschwerdefall
das Gericht auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche und gegebenenfalls auch andere
Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den
Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und
bezüglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist (BGE 132 V 93 E. 4
mit Hinweisen). Die urteilenden Instanzen haben die Beweise frei, d.h. ohne Bindung an
förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen (vgl. auch Art.
61 lit. c ATSG). Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob der
Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, die
geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben
worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen
Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Fachperson begründet sind (BGE



125 V 352 E. 3a mit Hinweisen). Rechtsprechungsgemäss ist den im Rahmen des
Verwaltungsverfahrens gemäss Art. 44 ATSG eingeholten Gutachten von externen
Spezialärzten und -ärztinnen, welche aufgrund eingehender Beobachtungen und
Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung
der Befunde zu schlüssigen Ergebnissen gelangen, volle Beweiskraft zuzuerkennen,
solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (BGE 137
V 227 E. 1.3.4; Urteil des Bundesgerichts vom 13. Februar 2019, 8C_801/2018, E. 4.3).

E. 3.4
Im Sozialversicherungsrecht gelten der Untersuchungsgrundsatz (vgl. dazu BGE 122 V 158
E. 1a und BGE 117 V 282 E. 4a) und der Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (vgl. BGE 126 V 360 E. 5b; BGE 125 V 195 E. 2, je mit Hinweisen).

E. 4
Zu prüfen und umstritten ist die Beweistauglichkeit des estimed-Gutachtens vom 14. Juli
2023. Der RAD bzw. die Beschwerdegegnerin gehen davon aus, dass auf dieses bezüglich
der Arbeitsfähigkeitsschätzung selbst nach drei Rückfragen an die Gutachter nicht
abgestellt werden könne, während der Beschwerdeführer es als beweistauglich erachtet.

E. 4.1
Die Gutachter haben Anamnese (IV-act. 298-8 ff.; IV-act. 301-8 ff.; IV-act. 302-8 ff.;
IV-act. 303- 17 ff.; IV-act. 304-8 ff.) und klinische Befunde (IV-act. 298-14 f.; IV-act.
301-15 ff.; IV-act. 302-16 ff.; IV- act. 303-26; IV-act. 304-19 ff.) regelrecht aufgenommen.
Im Vergleich zu üblichen Gutachten in IV- Verfahren fällt auf, dass sich die medizinischen
Beurteilungen in den einzelnen Fachgebieten jeweils vor allem auf die Konsistenz und
Plausibilität beschränken, jedoch in der Herleitung der Diagnosen IV 2025/18 11/19

kaum zu den Vorakten und zum Verlauf Stellung genommen wird. Im Folgenden ist auf die
Nachvollziehbarkeit der einzelnen Teilgutachten näher einzugehen.

E. 4.2
Während im BEGAZ-Gutachten vom 19. Dezember 2018 orthopädischerseits seit 1.
Dezember 2016 eine Arbeitsfähigkeit für adaptierte Tätigkeiten von 80 % attestiert wurde
(IV-act. 113-11), attestierte der orthopädische estimed-Gutachter eine Arbeitsfähigkeit von
lediglich 60 % seit Juni 2015 (IV-act. 303-49). Davon abweichend hielt er in der
Stellungnahme vom 14. Mai 2024 fest, es sei im Vergleich zum Vorgutachten – also nach
der diesem zugrundeliegenden Untersuchung – zu einer Verschlechterung gekommen. Da
deren Zeitpunkt nicht festgestellt werden könne, gelte die aktuelle Beurteilung spätestens
seit dem Zeitpunkt der (aktuellen) Begutachtung im 2023 (IV-act. 337).

E. 4.3.1
Der orthopädische Sachverständige hielt fest, objektivierbare Funktionseinbussen des
linken Fusses seien vorhanden. Die Schmerzintensität sei rein subjektiv und könne daher
objektiv nicht verifiziert werden. Im Gegensatz zum Vorgutachter erhob er ein
verlangsamtes Gangbild sowie Druckdolenzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit der
Wirbelsäule und eine Schwellung und Druckdolenz im rechten Sternoclavikulargelenk (vgl.
IV-act. 303-27 f. gegenüber IV-act. 115-12 f.). Er diagnostizierte neu eine Gonalgie
beidseits, ein chronisches lumbovertebrales, cervikales und thorakales Schmerzsyndrom,
eine chronische Coxalgie und Schulterschmerzen rechts (IV-act. 303-33). Er führte aus,



durch das veränderte Gangbild seien die Beschwerden in den Bereichen der Wirbelsäule,
der Kniegelenke und der rechten Hüfte erklärbar. Der permanente Gebrauch der
Unterarmgehstützen könne die Schulterschmerzen erklären. Die schmerzhafte Schwellung
des rechten Sternoclaviculargelenkes sei am ehesten auf eine Arthrose des Gelenkes
zurückzuführen (IV-act. 303- 34). Es bestehe eine Inkonsistenz, indem der
Beschwerdeführer die Therapiemöglichkeiten bei weitem nicht ausschöpfe (IV-act.
303-31).

E. 4.3.2
Gemäss dem orthopädischen estimed-Gutachten liegt eine 40%ige Arbeitsunfähigkeit seit
spätestens Juni 2015 vor (IV-act. 303-38 f.). Zwar ermittelte die Suva aufgrund der
Unfallfolgen eine Arbeitsunfähigkeit von 46 % (vgl. dazu Bericht kreisärztliche
Abschlussuntersuchung vom 22. November 2017 [IV-act. 79-5 ff.] und Verfügung vom 15.
Januar 2018 [fremd-act. 71]). Allerdings attestierten die Gutachter des BEGAZ im
Gutachten vom 19. Dezember 2018 dem Beschwerdeführer eine Arbeitsfähigkeit von 80 %
in angepassten Tätigkeiten (IV-act. 113-10 f.). Das hiesige Versicherungsgericht hiess zwar
eine gegen die Verfügung der IV-Stelle vom 18. April 2019 (IV- act. 137) gerichtete
Beschwerde insoweit teilweise gut, als es die Angelegenheit zur weiteren Abklärung des
Verlaufs der Arbeitsfähigkeit für die Zeit vor dem 1. Dezember 2016 an die IV-Stelle
zurückwies (E. 2.5 des Entscheids, IV-act. 163-11 f.). Es bestätigte jedoch die
Beweistauglichkeit des BEGAZ- Gutachtens und legte insbesondere dar, dass und weshalb
auf die Einschätzung der Suva-Kreisärztin IV 2025/18 12/19

nicht abgestellt werden könne (E. 2.1.1. f. des Entscheids, IV-act. 163-7 ff.). Dem
widerspricht das aktuelle orthopädische Gutachten, soweit es bereits ab Juni 2015 von einer
40%igen Arbeitsunfähigkeit ausgeht.

E. 4.3.3
Der RAD nahm am 9. August 2023 Stellung, die orthopädische (interdisziplinär führende)
Arbeitsfähigkeitsschätzung (80 % mit zusätzlicher 20%iger Leistungseinschränkung) werde
nicht begründet. Eine Verschlechterung der Fussbeschwerden sei seit 2018 nicht
dokumentiert worden (vgl. IV-act. 311). Rückfragen des RAD bzw. der
Beschwerdegegnerin beantworteten die Gutachter dahingehend, dass nebst den
Fussschmerzen auch andere Faktoren Einfluss auf ihre Arbeitsfähigkeitsschätzung gehabt
hätten, so insbesondere die Degeneration der «Anschlussgelenke», die in einem Zeitraum
von fünf Jahren nicht ungewöhnlich sei, die Chronifizierung der
Schmerzverarbeitungsstörung sowie die lumbale Schmerzsymptomatik (IV-act. 313;
IV-act. 321; IV- act. 337). Ihre Einschätzung habe dem klinischen Zustand bei der
Begutachtung entsprochen. Seit dem Vorgutachten aus dem Jahr 2018 sei eine
Verschlechterung eingetreten, deren Zeitpunkt lasse sich aber nicht festlegen, weshalb die
aktuelle Einschätzung ab der Begutachtung gelte (IV-act. 337). Daraufhin kam der RAD
zum Schluss, im Vergleich der orthopädischen Befunde sei eine Verschlechterung
eingetreten, diese habe jedoch aus versicherungsmedizinischer Sicht keine Auswirkung auf
die Arbeitsfähigkeit (IV-act. 372-1). Die Abweichung gegenüber der
Arbeitsfähigkeitsschätzung des BEGAZ-Gutachtens vom 19. Dezember 2018 sei nach wie
vor nicht nachvollziehbar (IV-act. 372-2).

E. 4.3.4



Die spätere Argumentation der Gutachter in den Stellungnahmen, wonach die höhere
Arbeitsunfähigkeit auf einer nach dem Jahr 2018 eingetretenen Verschlechterung beruhe, ist
zwar durch die fortschreitende Degeneration plausibel begründet. Der Einfluss der weiteren
orthopädischen Diagnosen erscheint auch insoweit stimmig, als der neurologische
Gutachter alleine aufgrund des neuropathischen Schmerzsyndroms im Bereich des linken
Fusses eine Arbeitsunfähigkeit von 25 % attestierte (IV-act. 302-21, 26). Durch die
behandelnde Ärzteschaft wurden die im estimed-Gutachten aufgeführten Beschwerden ab
Mitte 2021 beschrieben (Bericht KSSG vom 31. Mai 2021, wonach der Beschwerdeführer
seit einigen Wochen unter Schulterschmerzen leide [IV-act. 258]; Bericht Dr. E.___ vom
24. Juni 2022 [IV-act. 218-5 ff.], wonach der Beschwerdeführer seit September 2021
Schmerzen im Nacken, an der BWS und der Schulter links beklage). Weiter berichtete Dr.
med. G.___ am 8. Juni 2021 über neu aufgetretene neuropathische Schmerzen im Fuss und
Unterschenkel links, wodurch auch das Aufsetzen des Vorfusses unmöglich geworden sei
(IV-act. 173). Somit ist, wie auch der RAD festgestellt hat, davon auszugehen, dass aus
orthopädischer Sicht seit 2018 eine Verschlechterung erkennbar ist (IV-act. 372-1).

E. 4.3.5
Während der orthopädische Gutachter der estimed im Gutachten vom 14. Juli 2023 bereits
ab Juni 2015 eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % attestierte (IV-act. 303-39), führte er in der
Stellungnahme IV 2025/18 13/19

vom 14. Mai 2024 aus, es sei seit der Begutachtung 2018 eine Verschlechterung
eingetreten. Deren Zeitpunkt lasse sich rückwirkend nicht bestimmen, weshalb die
Beurteilung spätestens ab dem Zeitpunkt der Begutachtung gelte (IV-act. 337-2). Demnach
bejaht der Gutachter in der Stellungnahme eine Verschlechterung mit Auswirkung auf die
Arbeitsfähigkeit im Umfang von 20 %, während der RAD dafürhielt, die Verschlechterung
habe sich nicht auf die Arbeitsfähigkeit ausgewirkt.

E. 4.3.6
In Anbetracht der Widersprüche zwischen den Aussagen des Gutachters und zwischen
dessen abschliessender Stellungnahme und derjenigen des RAD kann die vom
orthopädischen Gutachter attestierte Auswirkung der Verschlechterung auf die
Arbeitsfähigkeit nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen bzw. bestätigt
werden. Zudem ist aus Laiensicht nicht ohne Weiteres verständlich, dass der orthopädische
Gutachter die als für die Arbeitsfähigkeit relevant erachteten degenerativen Befunde der
Wirbelsäule nicht durch bildgebende Befunde weiter abgeklärt hat, zumal solche auch in
den Vorakten nicht vorhanden sind.

E. 4.4
Die psychiatrische Gutachterin beschrieb den Beschwerdeführer als freundlich, bemüht,
sich günstig darzustellen, im Verhalten kindlich bedürftig, hilflos und abhängig. Zum
affektiven Befund äusserte sie sich, durch viel Zuwendung und Verständnis habe sich die
Stimmung gegen Ende der Exploration deutlich aufgehellt. Sie konstatierte eine
Externalisierung von Schuld und Verantwortung und eine deutliche Vermeidung und
Weigerung, aktiv zu sein (IV-act. 304-19, 21). Es wird nicht klar, inwieweit der Befund die
subjektive Einschätzung des Beschwerdeführers wiedergibt und inwieweit er objektiviert
ist, zudem erscheint der Befund ungewöhnlich wertend. Die Gutachterin führte zwar aus,
dass die kognitiven Einschränkungen teilweise nicht hätten beobachtet werden können und
keine Beschwerdevalidierung erfolgt sei. Sie hielt indes zumindest fest, dass zur genauen



Abklärung des kognitiv intellektuellen Funktionsniveaus eine angemessene neurokognitive
Abklärung mit Symptomvalidierung notwendig wäre (IV-act. 304-34 f.). Zur behandlerseits
mehrfach gestellten Diagnose einer rezidivierenden depressiven Störung, die vom 15. Juni
2020 bis 16. Juli 2020 immerhin eine stationäre Behandlung notwendig machte (Berichte
psychiatrische Klinik H.___ vom 24. Juli 2020, IV-act. 250, vom 31. August 2021, IV-act.
173-2 ff., Verlaufsbericht Psychiatriezentrum F.___ vom 15. Februar 2023, IV-act. 284-3,
Berichte Psychiatriezentrum F.___ vom 5. Dezember 2024, IV- act. 385-7 ff., und vom 25.
Juli 2025, act. G 16.1) hielt die Gutachterin fest, Traurigkeit und Weinen hätten nicht
beobachtet werden können. Stimmung und Verhalten seien nicht eigentlich tief depressiv
gewesen. Der Beschwerdeführer könne ihm wichtig erscheinende Angelegenheiten wie
Zigaretten kaufen erledigen und berichte, bei der Arbeit gute Kollegen gefunden zu haben
(IV-act. 304-32 f.). Schliesslich zog sie das Fazit, eine depressive Störung könne nicht
verifiziert werden (IV-act. 304-30). Zum Verlauf nahm sie nicht Stellung. Das
psychiatrische Gutachten erweist sich deshalb als mangelhaft. IV 2025/18 14/19

E. 4.5.1
Der dermatologische Experte hielt fest, für eine Pannikulitis im Kontext eines Morbus
Behcet hätten sich im Zeitpunkt der Untersuchung keine ausreichenden Hinweise gefunden
(IV-act. 301-20). Er hielt zwar die vom Beschwerdeführer beschriebenen Schmerzen im
Bereich der entzündlichen Hautveränderungen für plausibel (IV-act. 301-18) und führte
aus, die entzündlichen Veränderungen bestünden vorwiegend im Bereich der unteren
Extremität und seien bei Druck oder Bewegung schmerzhaft. Insofern sollten Tätigkeiten
mit längerem Gehen oder Stehen vermieden werden. Günstig sei eine sitzende Tätigkeit
ohne starke körperliche Belastung (IV-act. 301-23). Die Erkrankung eines Morbus Behcet
wurde erst nach der Begutachtung definitiv diagnostiziert (Bericht Klinik für
Rheumatologie des KKSG vom 9. Februar 2024, IV-act. 346).

E. 4.5.2
Für die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit ist nicht die Diagnostik, sondern sind die aus
einer Gesundheitsschädigung resultierenden funktionellen Einschränkungen massgebend
(Urteil des Bundesgerichts vom 18. Juni 2024, 9C_572/2023, E. 3.3.2, mit weiteren
Verweisen). Die höhere Arbeitsunfähigkeit kann somit nicht allein mit der neuen
gesicherten Diagnose begründet werden. Der Beschwerdeführer macht jedoch geltend, eine
höhere Arbeitsunfähigkeit bestehe aufgrund der Therapieumstellung bzw. einer verstärkten
Symptomatik. Er verweist dazu auf den Verlaufsbericht des Psychiatriezentrums F.___ vom
5. Dezember 2024. Darin wird geschildert, im Nachgang zur Diagnose seien Psycho- und
Psychopharmakatherapie intensiviert worden. Durch den Morbus Behcet («dadurch») lebe
der Beschwerdeführer mit permanenten, schwer erträglichen Schmerzen am gesamten
Körper, erlebe andauernde Müdigkeit und Unwohlsein und könne sich weiterhin nur mittels
eines Gehstocks fortbewegen. Die Symptome des Morbus Behcet würden sich langsam auf
den ganzen Körper ausbreiten (IV-act. 385-7 f.). Die Diagnose des Morbus Behcet gehört
allerdings zum rheumatologischen Fachgebiet, weshalb diesbezüglich auf psychiatrische
Ausführungen, die im Wesentlichen auf subjektiven Angaben des Beschwerdeführers
beruhen, nicht ohne Weiteres abgestellt werden kann. Aus rheumatologischer Sicht fehlt es
an einer Arbeitsfähigkeitsschätzung.

E. 4.5.3



Der RAD hat daher zu Recht festgehalten, es sei (auch) eine rheumatologische
Begutachtung notwendig (Stellungnahme vom 13. Juni 2024, IV-act. 359). Dies trifft umso
mehr zu, nachdem der Beschwerdeführer bis zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen
Verfügung vom 11. Dezember 2024 eine Zunahme der Beschwerden geltend macht. Die
Einschätzung des dermatologischen Gutachters kann nach dem Gesagten nicht mehr
massgebend sein. Der Auffassung des Beschwerdeführers, aufgrund der nunmehr
diagnostizierten rheumatologischen Erkrankung habe er ohne weitere Abklärungen ab 1.
Januar 2024 Anspruch auf eine ganze Rente, kann allerdings ebenfalls nicht gefolgt werden.
Eine rheumatologische Begutachtung ist folglich unabdingbar.

E. 4.6
Nach dem Gesagten kann auf das estimed-Gutachten vom 14. Juli 2023 nicht abgestellt
werden. IV 2025/18 15/19

E. 5
Zu prüfen bleibt, ob die Einschätzung des RAD vom 23. Oktober 2024, wonach weiterhin
von einer Arbeitsfähigkeit von 80 % in angepassten Tätigkeiten ausgegangen werden kann
und die schliesslich Grundlage der angefochtenen Verfügung bildete, beweistauglich ist.

E. 5.1
Der Beweiswert interner Berichte der RAD-Ärzte im Sinne von Art. 49 Abs. 1 IVV, in
denen vorhandene Befunde gewürdigt werden, ohne dass der RAD eigene Befunde erhebt,
hängt davon ab, ob sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an ärztliche
Berichte genügen. Auf sie kann nicht abgestellt werden, wenn auch nur geringe Zweifel an
ihrer Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit bestehen (Urteil vom 31. August 2021, 8C_33/2021,
E. 2.2.2). Gründe für eine Begutachtung bestehen, wenn der ausgeprägt interdisziplinäre
Charakter einer medizinischen Problemlage dies gebietet, wenn der RAD nicht über die
fachlichen Ressourcen verfügt, um eine sich stellende Frage beantworten zu können, sowie
wenn zwischen RAD-Bericht und allgemeinem Tenor im medizinischen Dossier eine
Differenz besteht, welche nicht offensichtlich auf unterschiedlichen
versicherungsmedizinischen Prämissen beruht (BGE 137 V 219 f., E. 1.2.1). Ein
medizinischer Aktenbericht ist beweistauglich, wenn die Akten ein vollständiges Bild über
Anamnese, Verlauf und gegenwärtigen Status ergeben und diese Daten unbestritten sind;
der Untersuchungsbefund muss lückenlos vorliegen, damit die berichterstattende Person
imstande ist, sich auf Grund der vorhandenen Unterlagen ein vollständiges Bild zu
verschaffen Urteil vom 14. Oktober 2019, 9C_415/2019, E. 4.2).

E. 5.2
An die Prüfung, ob die Ausführungen des RAD zu überzeugen vermögen, sind vorliegend
hohe Anforderungen zu stellen, zumal der RAD bzw. die IV-Stelle zunächst eine
polydisziplinäre Begutachtung für erforderlich hielt, auf diese aber mangels
Beweistauglichkeit nicht abstellen will, und nun aber, ohne den Beschwerdeführer selbst
untersucht zu haben, weitere Abklärungen nicht mehr als notwendig erachtet. Es erscheint
zumindest fraglich, ob unter diesen Umständen dem Untersuchungsgrundsatz Genüge getan
wurde.

E. 5.3.1
Der RAD-Arzt führte die orthopädischen Befunde auf, welche sich gemäss dem aktuellen
Gutachten gegenüber demjenigen aus dem Jahr 2018 verschlechtert hätten: Der



Beschwerdeführer habe vermehrt Druckdolenzen und Muskelhartspann angegeben. Der
Finger-Boden-Abstand war deutlich grösser (38 cm gegenüber 10 cm) und die rechte Hüfte
war im Unterschied zum Vorgutachten etwas weniger beweglich und schmerzhaft. Weiter
war die Flexion des OSG eingeschränkter als im Jahr 2018. Er hielt weiter fest, es würden
deutlich mehr Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit angegeben als im
Vorgutachten. Diese entsprächen nicht den erhobenen Befunden. Eine Verschlechterung sei
zwar erkennbar, diese habe jedoch aus versicherungsmedizinischer Sicht IV 2025/18 16/19

keine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit (IV-act. 372-1). Der Schweregrad der
(orthopädischen) Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit entspreche nicht den
Untersuchungsbefunden (IV- act. 372-1). Der Unterschied der
Arbeitsfähigkeitsschätzungen der Gutachten bzw. die zusätzliche Leistungsminderung von
20 % im Gutachten von 2023 sei nicht plausibel bzw. nachvollziehbar (IV- act. 372-2).
Abschliessend könne trotz der neuen rheumatologischen Diagnose davon ausgegangen
werden, dass sich in der Gesamtbetrachtung keine zusätzliche Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit ergebe (IV-act. 372-3).

E. 5.3.2
Die RAD-Stellungnahme begründet ihrerseits kaum, weshalb sich die im orthopädischen
Fachgebiet eingetretene Verschlechterung nicht auf die Arbeitsfähigkeit auswirken soll. Es
liegen hier divergierende medizinische Meinungen vor, deren Stichhaltigkeit mangels
medizinischen Fachwissens durch die Rechtsanwender nicht beurteilt werden kann. Der
RAD selber hat keine klinischen Befunde erhoben und auch bildgebende Befunde zur
Wirbelsäule standen ihm nicht zur Verfügung. Zudem ist auch er – wie bereits die
Gutachter – nicht auf die von Dr. G.___ berichtete Verschlechterung betreffend die
neuropathischen Fussschmerzen eingegangen (IV-act. 173; s. auch obige E. 4.3.4).
Schliesslich kann in Anbetracht der Vorbringen in der Beschwerde auch nicht mehr mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass die Auswirkungen des
inzwischen diagnostizierten Morbus Behcet zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung
bereits relevant waren (vgl. obige E. 4.5.2). Diese wurden aus rheumatologischer und
neuropsychologischer Sicht noch nicht abgeklärt. Nachdem gemäss und seit dem aktuellen
Gutachten zusätzliche Befunde erhoben wurden, bestehen zumindest geringe Zweifel daran,
ob sich diese nicht doch auf die Arbeitsfähigkeit auswirken, zumal der Gutachter den
Beschwerdeführer im Gegensatz zum RAD-Arzt persönlich untersucht hat.
Zusammenfassend bestehen somit mindestens geringe Zweifel am Fazit des RAD, dass sich
in orthopädischer Hinsicht die Befunde nicht in für die Arbeitsfähigkeiten relevanter Weise
verändert haben sollen.

E. 6.1
Nach dem Gesagten kann weder auf das estimed Gutachten vom 14. Juli 2023 noch auf die
jüngste RAD-Stellungnahme vom 23. Oktober 2024 (IV-act. 372) abgestellt werden.
Vielmehr erweist sich die Abklärung des medizinischen Sachverhalts als unvollständig.
Auch der RAD erkannte, dass wesentliche Fragen selbst nach der dritten Stellungnahme der
Gutachter nicht beantwortet waren (vgl. IV-act. 354). Die Beschwerdegegnerin hat
demnach auf ein unvollständiges Gutachten abgestellt und ist ihrer Untersuchungspflicht
nicht genügend nachgekommen. Sie hat ergänzende medizinische Abklärungen
vorzunehmen. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt möglich, wenn es darum geht, zu
einer bisher vollständig ungeklärten Frage ein Gutachten einzuholen. Ebenso steht es dem



Versicherungsgericht frei, eine Sache zurückzuweisen, wenn allein eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachterlichen Ausführungen erforderlich ist (Urteil des
Bundesgerichts vom 9. Februar IV 2025/18 17/19

2018, 8C_580/2017, E. 3.1). Vorliegend sind die Auswirkungen des Morbus Behcet aus
rheumatologischer Sicht und hinsichtlich allfälliger neuropsychologischer Einschränkungen
auf die Arbeitsfähigkeit näher abzuklären. Die Sache ist daher – entsprechend dem
Subeventualantrag des Beschwerdeführers – zur Aktualisierung der medizinischen
Unterlagen, neuer Begutachtung und neuer Verfügung an die Beschwerdegegnerin
zurückzuweisen. Nachdem beim vorliegenden Krankheitsbild eine Verschlechterung
schleichend eintritt, eine genaue Festsetzung des Zeitpunkts einer Verschlechterung deshalb
ohnehin nicht möglich ist und im Nachhinein auch durch eine weitere Gutachterstelle nicht
genauer vorgenommen werden kann und wie dargetan, ein allfälliger Rentenanspruch erst
ab dem 1. Dezember 2022 zur Diskussion steht und deshalb der Sacherhalt ab dann im
Fokus steht, kann davon abgesehen werden, weiter nach dem genauen zeitlichen Eintritt
einer allfälligen Verschlechterung in orthopädischer Hinsicht zu forschen.

E. 6.2
Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr.
1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.-- erscheint als
angemessen. Die Rückweisung einer Sache gilt hinsichtlich der Kosten- und
Entschädigungsfolgen rechtsprechungsgemäss als ein vollständiges Obsiegen der
beschwerdeführenden Partei. Die Gerichtskosten sind folglich der unterliegenden
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

E. 6.3
Gemäss Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende beschwerdeführende Partei Anspruch auf
Ersatz der Parteikosten. Die Parteientschädigung wird vom Versicherungsgericht
festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und
nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG). Der Rechtsvertreter
des Beschwerdeführers hat keine Honorarnote eingereicht. In der Verwaltungsrechtspflege
beträgt das Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b der Honorarordnung
(sGS 963.75) pauschal Fr. 1'500.-- bis Fr. 15'000.--. Der Bedeutung und dem Aufwand der
Streitsache angemessen erscheint eine Parteientschädigung von pauschal Fr. 4'000.--
(einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer). Die Beschwerdegegnerin hat den
Beschwerdeführer somit mit Fr. 4'000.-- zu entschädigen. Bei diesem Prozessausgang
erübrigt sich die Festsetzung einer Entschädigung für die gewährte unentgeltliche
Rechtsverbeiständung. IV 2025/18 18/19

Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP 1. Die angefochtene Verfügung
wird aufgehoben und die Sache wird zur Weiterführung des Verwaltungsverfahrens im
Sinne der Erwägungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2. Die
Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten von Fr. 600.-- zu bezahlen. 3. Die
Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer mit Fr. 4'000.-- zu entschädigen. IV
2025/18 19/19
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